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Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten 

 

zum Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen, den Zugang von 

Arbeitskräften zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere Integration der 

Arbeitsmärkte 

 

 

DER EUROPÄISCHE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE − 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16, 

 

gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 7 und 8, 

 

gestützt auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr,
1
 

 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum 

freien Datenverkehr, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 2
2
 − 

 

HAT FOLGENDE STELLUNGNAHME ANGENOMMEN: 

 

 

1. EINLEITUNG 

 

 1.1. Konsultation des EDSB 

 

1. Am 17. Januar 2014 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über ein Europäisches Netz der 

Arbeitsvermittlungen, den Zugang von Arbeitskräften zu mobilitätsfördernden Diensten 

und die weitere Integration der Arbeitsmärkte („Vorschlag“) an.
3
 Noch am selben Tag 

wurde der Vorschlag von der Kommission dem EDSB zur Konsultation übermittelt.  

 

2. Wir begrüßen, dass wir zu diesem Vorschlag vor seiner Annahme konsultiert wurden 

und Gelegenheit erhielten, der Kommission informelle Kommentare vorzulegen. Die 
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Kommission hat mehrere dieser Kommentare berücksichtigt. Im Ergebnis wurden die 

Datenschutzgarantien in der vorgeschlagenen Verordnung gestärkt. Ferner begrüßen 

wir den Verweis auf die Anhörung des EDSB in der Präambel. 

 

1.2. Ziel und Geltungsbereich des Vorschlags 
 

3. Mit dem Vorschlag sollen „der Zugang der Arbeitskräfte zu die 

Beschäftigungsmobilität innerhalb der EU fördernden Diensten verbessert und damit 

die Mobilität unter „fairen“ Bedingungen“ und ein besserer Zugang zu 

Beschäftigungschancen in der gesamten Union ermöglicht werden“.
4
 

 

4. Mit dem Vorschlag soll ein überarbeiteter und aktualisierter Rechtsrahmen für die 

Funktionsweise des bereits seit geraumer Zeit bestehenden Portals zur beruflichen 

Mobilität EURES
5
 geschaffen werden. Die vorgeschlagenen Vorschriften werden 

ebenfalls die derzeitige Funktionsweise des Portals grundlegend ändern.  

 

5. In seiner jetzigen Form bietet das Portal ein Instrument, das in der gesamten Union 

Arbeitsuchenden bei der Suche nach einem Arbeitgeber und Arbeitgebern bei der Suche 

nach Mitarbeitern direkt über das Portal hilft, wie es auch bei vielen privat betriebenen 

Webseiten für Arbeitsuchende der Fall ist. Arbeitsuchende können sich im Portal 

registrieren und dort ihren Lebenslauf einstellen. Potenzielle Arbeitgeber wiederum 

können bei der Suche nach Kandidaten für die Besetzung leerer Stellen auf die Seite 

zugreifen, dort browsen und sie nach passenden Profilen durchsuchen. Das EURES-

Arbeitsplatzportal wird von der Kommission verwaltet und läuft auf Servern der 

Kommission.  

 

6. Vorgeschlagen werden unter anderem Maßnahmen, mit denen sich in EURES die Zahl 

der Stellenangebote erhöhen und der Pool verfügbarer Bewerber vergrößern lässt. 

Darüber hinaus sollen sie die Fähigkeiten des Portals zum automatischen Abgleich von 

Stellenangeboten und Stellengesuchen verbessern. 

 

7. Zu diesem Zweck wird das bestehende System der direkten Registrierung von 

Lebensläufen und Stellenangeboten durch ein System ersetzt bzw. ergänzt, in dem 

öffentliche Arbeitsverwaltungen und andere „autorisierte“ Arbeitsvermittlungen 

(sogenannte „EURES-Partner“) über EURES in begrenzter Zahl ausgewählte Sätze 

„abgleichbarer“ und kodifizierter Daten eingeben, die sie aus ihren Lebenslauf- und 

Stellenangebotsdatenbanken ausgelesen haben. 

 

8. Diese Daten würden beispielsweise auch Datenkategorien wie den betreffenden Beruf 

oder die betreffende Fähigkeit, Bildungshintergrund, Sprachkenntnisse, Führerschein, 

Arbeitserfahrung in Jahren, Art des Vertrags (unbefristet oder befristet) und Ort der 

Beschäftigung umfassen. Eine Bereitstellung dieser Daten in EURES für Bewerber 

(Daten, die aus Lebenslaufdaten abgeleitet wurden) unterliegt der ausdrücklichen 

Einwilligung der jeweiligen Personen. 

 

9. Zu den Organisationen, die systematisch Daten in das System eingeben, gehören nicht 

nur „öffentliche Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten“, sondern auch andere 
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„autorisierte“ EURES-Partner. Anders ausgedrückt: Die Teilnahme an EURES steht 

allen Arbeitsvermittlungen, öffentlichen und privaten, offen, die bestimmte (im Anhang 

des Vorschlags niedergelegte) Mindestkriterien erfüllen.  

 

10. Es wird erwartet, dass die Verordnung dank ihres Abgleichsinstruments das EURES-

Portal in die Lage versetzt, „einen guten automatisierten Abgleich [zwischen] 

Stellenangeboten und Lebensläufen in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu 

organisieren und dafür zu sorgen, dass auf nationaler und sektoraler Ebene erworbene 

Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufsausbildungen in alle EU-

Sprachen übersetzt und für alle verständlich präsentiert werden“.
6 
 

 

11. Der zu einem Abgleich führende Prozess kann von jedem EURES-Partner in Gang 

gesetzt werden. Ist das Ergebnis des Abgleichs positiv, erhält die den Abgleich 

beantragende Organisation eine Liste passender Bewerberprofile.
 7

 Generell enthält die 

Liste jedoch keine Namen, Lebensläufe oder andere personenbezogene Daten der 

betreffenden Kandidaten. Diese können auf Antrag bei dem EURES-Partner erfragt 

werden, der die Daten in das EURES-Portal gestellt hat.
8
 

 

2. ANALYSE DES VORSCHLAGS 

  

2.1. Verweise auf das anzuwendende Datenschutzrecht (Erwägungsgrund 33 und 

Artikel 31) 

 

12. Wir begrüßen die Verweise auf die Datenschutzvorschriften einschließlich der 

Richtlinie 95/46/EG, der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu ihrer Umsetzung und 

der Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Ganz besonders begrüßen wir, dass sich diese 

Hinweise nicht nur in einem Erwägungsgrund, sondern auch in einem Artikel im 

verfügenden Teil der Verordnung befinden. 

 

13. Weiter begrüßen wir, dass im Anhang der Verordnung mit den „Gemeinsamen 

Kriterien für die Zulassung von Einrichtungen als EURES-Partner“ unter Punkt 1 

ausdrücklich die Datenschutzvorschriften erwähnt werden. Diese Bestimmung fordert 

die „Verfügbarkeit angemessener Mechanismen und Verfahren zur Verifizierung und 

Gewährleistung der uneingeschränkten Anwendung einschlägiger Arbeitsnormen und 

rechtlicher Anforderungen, einschließlich geltender Datenschutzvorschriften sowie 

Anforderungen und Standards für die Qualität von Stellenangebotsdaten“. 

 

2.2. Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 17: ausdrückliche Einwilligung der 

Arbeitskräfte, Informationen für sie und Auskunft über ihre eigenen Daten  

 

14. Artikel 14 Absatz 1 besagt, dass „jeder Mitgliedstaat folgende Informationen für das 

EURES-Portal verfügbar [macht]: ... b) alle von den öffentlichen Arbeitsverwaltungen 

                                                 
6
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7
 Wie unter Punkt 8 ausgeführt, würden Profile Datenkategorien wie den betreffenden Beruf oder die 

betreffende Fähigkeit, Bildungshintergrund, Sprachkenntnisse, Führerschein, Arbeitserfahrung in Jahren, Art 

des Vertrags (unbefristet oder befristet) und Ort der Beschäftigung umfassen, und diese Daten wären auf 

EURES zugänglich. 
8
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Abgleichsinstruments zusammen mit den kodifizierten Standardinformationen in den Ergebnissen aufscheint. 
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und den EURES-Partnern übermittelten Stellengesuche und Lebensläufe, sofern die 

betroffenen Arbeitskräfte gemäß Absatz 3 eingewilligt haben, dass diese Informationen 

auch für das EURES-Portal zur Verfügung gestellt werden“. 

 

15. In Artikel 14 Absatz 3 heißt es: „Die Einwilligung der Arbeitskräfte … muss 

ausdrücklich, zweifelsfrei, aus freiem Entschluss, bezogen auf den konkreten Fall und 

in Kenntnis der Sachlage erfolgen. Die Arbeitskräfte können ihre Einwilligung jederzeit 

zurückziehen und verlangen, dass die von ihnen zur Verfügung gestellten Daten 

gelöscht oder abgeändert werden. Die Arbeitskräfte können aus einer Reihe von 

Optionen wählen, um den Zugang zu ihren Daten oder bestimmten Attributen 

einzuschränken.”
9
 

 

16. Artikel 17 Absatz 1 wiederum sieht vor: „Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen sorgen 

dafür, dass Arbeitskräfte, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, indem sie ihnen 

Stellengesuche und/oder Lebensläufe zur Verfügung stellen, die Hilfe dieser 

Arbeitsverwaltungen bei ihrer Registrierung auf dem EURES-Portal in Anspruch 

nehmen können …“ 

 

17. Und Artikel 17 Absatz 4 besagt: „Arbeitskräfte und Arbeitgeber haben Zugang zu 

allgemeinen Informationen darüber, wie, wann und wo sie die genannten Daten 

aktualisieren, überprüfen und zurückziehen können.“ 

 

18. Der EDSB begrüßt, 

 

 dass die Bereitstellung von Lebensläufen und Stellengesuchen von einer 

Einwilligung abhängt, die „ausdrücklich, zweifelsfrei, aus freiem Entschluss, 

bezogen auf den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt“, und dass die 

Einwilligung ausreichend granular sein sollte; 

 die Anforderung, den Arbeitskräften Informationen zu geben, einschließlich 

Informationen darüber, wie sie ihre Daten aktualisieren oder löschen können (wir 

halten an dieser Stelle fest, dass Informationen auch Voraussetzung dafür sind, dass 

die Personen überhaupt einwilligen können; wenn der Lebenslauf und 

Kontaktinformationen über das EURS-Portal öffentlich zugänglich werden, müssen 

die betreffenden Personen unbedingt über ausreichende diesbezügliche 

Informationen verfügen)
10

;  

 dass Arbeitskräfte jederzeit ihre Einwilligung zurückziehen können und auch die 

Änderung oder Löschung aller ihrer Daten oder eines Teils davon aus EURES 

verlangen können.  

 

19. Zur Verbesserung dieser Bestimmungen und insbesondere als Beitrag zur 

Gewährleistung der Richtigkeit der Datenbank und der Wahrung der Autonomie und 

Selbstbestimmung der betroffenen Personen empfehlen wir Folgendes: 

 

 Wir nehmen den letzten Satz von Artikel 14 Absatz 3 zur Kenntnis, der lautet: „Die 

Arbeitskräfte können aus einer Reihe von Optionen wählen, um den Zugang zu 

ihren Daten oder bestimmten Attributen einzuschränken.“ Wir begrüßen, dass die 

Arbeitskräfte zwischen einigen Optionen wählen können, und wir sehen auch ein, 
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dass diese Bestimmung ausreichend flexibel formuliert sein muss, um auf 

verschiedene Erfordernisse eingehen zu können, die bei der Umsetzung des 

EURES-Portals auftreten können. Es wäre aber hilfreich, noch einen 

Erwägungsgrund mit einigen nicht erschöpfenden Beispielen für die Arten von 

Optionen einzufügen, zwischen denen die Arbeitskräfte wählen können. So könnte 

in einem Erwägungsgrund beispielsweise erläutert werden, dass Arbeitskräfte 

angeben können, in welchem Mitgliedstaat sie gerne arbeiten würden, und dass 

dann für sie ein Abgleich mit den entsprechenden Stellenangebote vorgenommen 

wird. 

 In Artikel 17 Absatz 4 sollte eher von „Zugang zu Informationen“ als von „Zugang 

zu allgemeinen Informationen“ die Rede sein. 

 In Artikel 15 Absatz 3 sollten nach dem Wörtern „Stellengesuche und Lebensläufe, 

die über das EURES-Portal bereitgestellt werden“ die Wörter „im Einklang mit 

Artikel 14“ hinzugefügt werden. 

 

2.3. Artikel 14 Absatz 4 bis 8: Datenqualität, Datensicherheit und „eingebauter 

Datenschutz“ 

 

20. Wir begrüßen, dass in Artikel 14 Absatz 4 bis 8 weitere Bestimmungen über 

verschiedene Datenschutzaspekte aufgenommen wurden, und vor allem, dass von der 

Qualität und der Sicherheit der Daten die Rede ist. Zur Vervollständigung empfehlen 

wir, einen Artikel oder einen Erwägungsgrund hinzuzufügen, dem zufolge bei der 

Entwicklung des EURES-Portals der Grundsatz des eingebauten Datenschutzes zu 

beachten ist. Diese Anforderung ließe sich mit einer Reihe von Verpflichtungen 

entweder in einem Artikel oder in Erwägungsgründen näher spezifizieren, so z. B.:  

 

 Die zentralen und nationalen Systeme sollten angemessene Sicherheitsmaßnahmen 

ergreifen, und Standards für Sicherheitsmaßnahmen könnten Gegenstand von 

Durchführungsbestimmungen sein; 

 Maßnahmen, die zur Qualität personenbezogener Daten in EURES beitragen, und 

 dass Daten über Arbeitsuchende (Lebenslauf usw.) und Stellenangebote 

automatisch aus dem System gelöscht werden, wenn sie nicht länger für den 

Abgleich benötigt werden (zu anderen Aspekten der Zweckbindung siehe 

nachstehend die Abschnitte 2.7 und 2.8). 

 

2.4. Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a: Erwägungen zu „Stellenangeboten im 

öffentlichen Bereich“ und „Web Crawling“
11

 

 

21. Artikel 14 Absatz 1 sieht vor, dass „jeder Mitgliedstaat folgende Informationen für das 

EURES-Portal verfügbar [macht]: a) alle Stellenangebote seiner öffentlichen 

Arbeitsverwaltungen und sämtliche von seinen EURES-Partnern übermittelten 

Stellenangebote“. 

 

22. In diesem Zusammenhang unterstreichen wir, dass die Weitergabe von Daten nach wie 

vor den geltenden Datenschutzvorschriften unterliegt. So muss beispielsweise 
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 Im Kontext dieser Stellungnahme bezeichnet der Ausdruck „Web Crawling“ Vorgehensweisen, bei denen 

eine Arbeitsvermittlung ein automatisiertes Skript oder Programm verwendet, das systematisch das World 

Wide Web durchkämmt und Webseiten zu dem Zweck analysiert, öffentlich zugängliche 

Stellenausschreibungen aufzufinden und laufend zu aktualisieren. 
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gewährleistet sein, dass personenbezogene Daten, die in den Stellenangeboten zu finden 

sein könnten, von der Organisation, die die Daten dem EURES-Portal zur Verfügung 

gestellt hat, rechtmäßig und auf einer angemessenen Rechtsgrundlage (wie 

Einwilligung, gesetzliche Verpflichtung oder öffentliche Aufgabe des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen) erhoben wurden und dass die über das EURES-Portal 

weitergegebenen Daten verhältnismäßig sind. Eine korrekte fallweise Auslegung von 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a unter Berücksichtigung von Artikel 31 über das 

anwendbare Datenschutzrecht sollte dies gewährleisten. 

 

23. Eine solche fallweise Prüfung der Frage, welche Daten über EURES weitergegeben 

werden sollen, ist vor allem mit Blick auf „Web Crawling“ nach Daten wichtig, die „im 

öffentlichen Bereich verfügbar sind“. Über diese Aspekte macht sich auch die 

Kommission auf Seite 10 in Abschnitt 5.3 der Begründung Gedanken. Dort heißt es: 

„Angesichts der relativ neuen technischen Möglichkeiten des „web crawling“, der 

begrenzten Zahl von Mitgliedstaaten, die diese Instrumente nutzen, und möglicher 

Datenschutzanliegen wird derzeit nicht vorgeschlagen, die Mitgliedstaaten dazu zu 

verpflichten, dem EURES-Portal Daten zur Verfügung zu stellen, die mittels „web 

crawling“ in Übereinstimmung mit nationalem Recht erfasst wurden“. 

24. In diesem Konsultationsverfahren geht es nicht darum, ob etwaige nationale „Web 

Crawling“-Gepflogenheiten im Einklang mit dem EU-Datenschutzrecht und nationalen 

Datenschutzvorschriften stehen. Generell weisen wird jedoch darauf hin, dass 

Verfahren wie „Web Crawling“ grundsätzlich nur als Methoden akzeptiert werden 

können, mit denen die EURES-Datenbank vorbehaltlich angemessener Garantien 

bestückt wird.  

 

25. Das Abgreifen von Daten mithilfe von „Webcrawlern“ wirft nämlich erhebliche 

Datenschutzprobleme auf, einschließlich der Frage der Zweckbindung sowie der 

sachlichen Richtigkeit der auf diese Weise bestückten Datenbank.  

 

26. Werden die Arbeitgeber später nicht um eine Bestätigung und Aktualisierung ihrer 

Daten gebeten, ist die Richtigkeit der Daten nicht gewährleistet. So kann ein 

Arbeitgeber eine Ausschreibung ins Netz gestellt und später einfach vergessen haben, 

sie nach der Besetzung der Stelle wieder herauszunehmen. 

 

27. Aus diesen Gründen begrüßen wir, dass der Vorschlag „Web Crawling“ nicht 

ausdrücklich verlangt oder ermutigt und in der Begründung in diesem Zusammenhang 

relevante Datenschutzbedenken anspricht. 

 

2.5. Artikel 15: Zugang zur gemeinsamen Plattform auf nationaler Ebene 

 

28. Artikel 15 Absatz 1 lautet: „Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen sorgen dafür, dass 

das EURES-Portal mit allen Stellenvermittlungsportalen verlinkt ist, die sie auf 

zentraler, regionaler und lokaler Ebene verwalten, dort deutlich sichtbar ist und sich 

über diese Vermittlungsportale intuitiv durchsuchen lässt.“ 

 

29. Diese Formulierung lässt den Schluss zu, dass nicht nur öffentliche 

Arbeitsverwaltungen oder andere autorisierte Arbeitsvermittlungen („EURES-Partner“) 

Zugang zu EURES haben dürfen, sondern auch alle potenziellen Arbeitgeber, und dass 
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dieser Zugang über eine Vielzahl verschiedener Stellenvermittlungsportale in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten erfolgen kann.  

 

30. Der EDSB empfiehlt, in der Verordnung klar festzulegen, wer vorbehaltlich welcher 

Garantien Zugang zu der Datenbank haben darf. Wird z. B. allen Arbeitsvermittlungen 

in den Mitgliedstaaten und allen potenziellen Arbeitgebern in den Mitgliedstaaten 

umfassender Zugriff über eine Vielfalt von Portalen gewährt, könnte vorgesehen 

werden, dass der Zugang erst nach einer Registrierung und nach Akzeptieren der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährt wird.  

 

31. Darüber hinaus muss mit technischen und organisatorischen Maßnahmen gewährleistet 

werden, dass die Inhalte der gesamten Datenbank oder großer Teile davon nicht massiv 

mit automatisierten Mitteln für eine (möglicherweise nicht mit den Vorschriften 

kompatiblen) Verwendung „abgegriffen” werden können.
12

 

 

2.6. Artikel 16: Automatisierter Abgleich über die gemeinsame Plattform 

 

32. Gemäß Artikel 16 Absatz 1 erarbeitet „die Europäische Kommission eine europäische 

Klassifikation der Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe“, und diese 

Klassifikation soll unter anderem den Abgleich von Angebot und Nachfrage fördern. In 

Artikel 16 Absatz 5 heißt es, dass „mittels Durchführungsrechtsakten die technischen 

Standards und Formate fest[gelegt werden], die für die Anwendung der Klassifikation 

… benötigt werden“. 

 

33. Da hierbei potenziell große Datenmengen verarbeitet werden und die Tatsache, ob eine 

Arbeitskraft einem automatisierten Abgleich unterzogen wird oder nicht, erhebliche 

Folgen für sie hat, würde der EDSB eine Klarstellung im Wortlaut der Verordnung 

dazu begrüßen, wie dieser automatisierte Abgleich funktioniert. Eine Klarstellung im 

Vorschlag selber dazu, was unter einem automatisierten Abgleich zu verstehen ist, wäre 

hilfreich, zumal mit Blick auf Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG, dem 

zufolge betroffene Personen das Recht haben, vom für die Verarbeitung 

Verantwortlichen „Auskunft über den logischen Aufbau der automatisierten 

Verarbeitung der sie betreffenden Daten“ zu erhalten.  

 

34. In der Verordnung sollte auf jeden Fall festgelegt werden, dass – sofern eine 

Arbeitskraft nicht in voller Sachkenntnis entschieden hat, ihren gesamten Lebenslauf 

bei EURES einzustellen – Personen, die EURES abfragen, keinen direkten Zugriff auf 

Namen, Lebensläufe oder andere direkt identifizierbare personenbezogene Daten von 

Bewerbern erhalten, sondern nur zu der Liste eines begrenzten und ausgewählten Satzes 

„abgleichbarer“ und kodifizierter Daten, die aus den von ihnen geführten 

Lebenslaufdatenbanken stammen. Dazu gehören Datenkategorien wie Beruf oder 

Fähigkeit(en), Bildungshintergrund, Sprachkenntnisse, Führerschein, Arbeitserfahrung 

in Jahren, Art des Vertrags (unbefristet oder befristet) und Ort der Beschäftigung, für 

den sich Bewerber interessieren. Mit anderen Worten: Arbeitskräfte sollten in der Lage 

sein, in voller Sachkenntnis darüber zu entscheiden, ob sie ihre Lebenslaufdaten über 

EURES allen zur Verfügung stellen wollen, die sich als potenzielle Arbeitgeber auf der 

Webseite registrieren, oder ob es ihnen lieber ist, wenn nach ihren Daten nur über 
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 „Web Crawling“ zwecks Einspeisung von Daten in Arbeitsplatzdatenbanken könnte, wie bereits in 

Abschnitt 2.4 dargestellt, die Qualität der über das Portal verfügbaren Daten beeinträchtigen, „Web Crawling“ 

auf dem Portal hingegen jegliche Zweckbindung der abgerufenen Daten gefährden. 
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allgemeine Datenkategorien gesucht werden kann (z. B. kann eine Person ein Englisch 

sprechender qualifizierter Arzt in Polen sein, der eine Beschäftigung im Vereinigten 

Königreich sucht) und sie ihren detaillierten Lebenslauf sowie ihren Namen und ihre 

Kontaktdaten nicht offenlegen möchten und bei der für sie zuständigen 

Arbeitsvermittlung belassen.  

 

2.7. Artikel 29: Datenerhebung und Indikatoren 

 

35. Artikel 29 verlangt die Erhebung von Daten, unter anderem über die Vermittlung und 

Rekrutierung infolge der EURES-Tätigkeit. 

 

36. Wir empfehlen, in einem Artikel des Vorschlags klarzustellen, dass diese Tätigkeiten 

nicht eine Speicherung personenbezogener Daten für Zeiträume zur Folge haben 

dürfen, die länger sind als ursprünglich für den Zweck der Datenverarbeitung 

vorgesehen, und dass stattdessen für solche Zwecke aggregierte statistische Daten 

gespeichert werden dürfen, die keine personenbezogenen Daten enthalten. Es sollte 

deutlich werden, dass Artikel 29 keine Rechtsgrundlage für eine Speicherung 

personenbezogener Daten über die Fristen hinaus darstellt, die nach den anderen 

Bestimmungen des Vorschlags rechtmäßig sind. 

 

2.8. Zusätzliche Anmerkungen: Zweck der Verarbeitung und Einschränkungen bei 

unerwünschter Werbung 
 

37. Wie bei allen Großdatenbanken, Portalen oder IT-Tools, die von der Kommission 

betrieben werden, empfehlen wir auch hier, den Zweck der Verarbeitung und die 

annehmbare Bandbreite der Weiterverwendung der Daten in der vorgeschlagenen 

Verordnung genau festzulegen. Dies sollte am besten in einem Artikel des verfügenden 

Teils geschehen. In einem solchen Artikel könnte beispielsweise bestimmt werden, dass 

die aus EURES abgerufenen Daten nur für die Besetzung offener Stellen oder, 

vorbehaltlich angemessener Garantien, für andere mit diesem Zweck kompatible 

Zwecke verwendet werden. In einer weiteren Bestimmung könnte hingegen 

ausdrücklich ausgeschlossen werden, dass Daten (einschließlich Lebenslaufdaten, deren 

Bereitstellung auch über EURES der Bewerber ausdrücklich zugestimmt hat) für die 

Zusendung unerwünschter Werbung verwendet werden.
13

 

 

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN  

 

38. Wir begrüßen, dass die Kommission bei der Abfassung des Vorschlags das Recht auf 

den Schutz personenbezogener Daten sorgfältig berücksichtigt hat. So verlangt der 

Vorschlag die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Arbeitskräfte und trägt den 

Rechten betroffener Personen einschließlich ihres Rechts auf Auskunft über ihre Daten 

und auf deren Berichtigung angemessen Rechnung. Der Vorschlag fordert oder 

ermutigt ferner nicht das „Web Crawling“ und formuliert diesbezüglich in der 

Begründung Überlegungen zum Datenschutz.  

 

39. Wir empfehlen in dieser Stellungnahme eine Reihe von Verbesserungen: 
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 Der Aspekt der unerwünschten Werbung kann in Fällen von Belang sein, in denen sich die Arbeitskraft 

dafür entschieden hat, ihre Lebenslaufdaten und ihre Kontaktdaten für alle sichtbar über das EURES-Portal 

einzustellen. 
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 In einem zusätzlichen Erwägungsgrund könnte erläutert werden, was unter der 

Granularität der Einwilligung gemäß Artikel 14 Absatz 3 zu verstehen ist; 

 in Artikel 15 Absatz 3 sollten nach den Wörtern „Stellengesuche und Lebensläufe, 

die über das EURES-Portal bereitgestellt werden“ die Wörter „im Einklang mit 

Artikel 14“ hinzugefügt werden; 

 in Artikel 17 Absatz 4 sollte eher von „Zugang zu Informationen“ als von „Zugang 

zu allgemeinen Informationen“ die Rede sein; 

 dem Verordnungsentwurf könnte ein Artikel oder Erwägungsgrund hinzugefügt 

werden, dem zufolge bei der Entwicklung des EURES-Portals der Grundsatz des 

eingebauten Datenschutzes anzuwenden ist. Als hilfreich würden sich weitere 

Orientierungshilfen in Artikeln oder zumindest in Erwägungsgründen erweisen, wie 

in dieser Stellungnahme ausgeführt; 

 in der Verordnung sollte klarer geregelt sein, wer vorbehaltlich welcher Garantien 

Zugang zu der Datenbank haben kann; 

 im Wortlaut der Verordnung sollte außerdem besser erläutert werden, wie der 

automatisierte Abgleich funktioniert. In der Verordnung sollte auf jeden Fall 

festgelegt werden, dass – sofern eine Arbeitskraft nicht in voller Sachkenntnis 

entschieden hat, ihren gesamten Lebenslauf bei EURES einzustellen – Personen, die 

EURES abfragen, keinen direkten Zugriff auf Namen, Lebensläufe oder andere 

direkt identifizierbare personenbezogene Daten von Bewerbern erhalten, sondern 

nur zu der Liste eines begrenzten und ausgewählten Satzes „abgleichbarer“ und 

kodifizierter Daten, die aus den von ihnen geführten Lebenslaufdatenbanken 

stammen; 

 schließlich sollten der Zweck der Verarbeitung und die annehmbare Bandbreite der 

Weiterverwendung der Daten in der vorgeschlagenen Verordnung genau festgelegt 

werden. 

 

 

Brüssel, den 3. April 2014 

 

(unterzeichnet)  

 

Giovanni Buttarelli 

Stellvertretender Europäischer Datenschutzbeauftragter 


